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I Gesetiliche Grundlagen

Abkürzungsverzeichnis I Gesetzliche Grundlagen

ARP Amt für Raumplanung Kanton Basel-Landschaft

DHG Kantonales Gesetz Uber den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 1992

EGV Einwohnergemeindeversammlung

EG ZGB Kantonales EinfUhrungsgesetz zum Zivilgesetzbuch

FWG Bundesgesetz Uber Fuss- und Wanderwege vom 4. Oktober 1985

GwSG Gesetz Uber den Gewãsserschutz vom 18. April 1994 (Kanton)

KV Verfassung des Kantons Basel-Landschaftvom 17. Mai 1984

LES Lãrm-Empfindlichkeitsstufen

LRB Landratsbeschluss

LRV Luftreinhalte-Verordnung zum USG vom 16. Dezember 1985 (Bund)

LSV Larmschutz-Verordnung zum USG vom 15. Dezember 1986 (Bund)

NHG Bundesgesetz Uber den Natur- und Heimatschutz vom I . Juli I 966;
Stand 1. Juli 1989

NLG Kantonales Gesetz Uber den Natur- und Landschaftsschutz
vom 20. November 1991

RBG Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998

RBV Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz BL vom 27. Oktober 1998

RRB Regierungsratsbeschluss

RPG Bundesgesetz Uber die Raumplanung vom 22. Juni 1979

RPV Verordnung Uber die Raumplanung vom 2. Oktober 1989 (Bund)

USG (K) Kantonales Umweltschutzgesetz vom 27. Februar 1991

USG Bundesgesetz über den Umweltschutz vom 7. Oktober I 983

WaG Bundesgesetz über den Wald vom 4. Oktober 1991 (Bund)

WaV Verordnung Uber den Wald vom 30. November 1992 (Bund)

kWaG KantonalesWaldgesetzvom 11. Juni 1998

kWaV Kantonale Waldverordnung vom 22. Dezember 1998

ZGB Schweizerisches Zivilgesetzbuch
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I. Erlass I II. Einleitung

I. Erlass

1. Erlass

GestUtzt auf das Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni
1979 und insbesondere auf § 2 und § 5 Abs.1 des kantonalen Raumpla
nungs- und Baugesetzes (RBG) vom 8. Januar 1998 erlãsst die Einwoh
nergemeinde Waldenburg das nachfolgende Zonenreglement Stadtkern.
Es bildet zusammen mit dem Zonenpian Stadtkern die Zonenvorschriften
Stadtkern

II. Elnieltung

2. Bestandteile und rechtliche Wirkung

I Die Zonenvorschriften Stadtkern bestehen aus:

. dem Zonenpian Stadtkern 1:1000

. dem Zonenreglement Stadtkern mit Anhang

Die Zonenvorschriften Stadtkern sind grundeigentumsverbindlich.

2 Nicht grundeigentumsverbindliche Bestandteile der Zonenvorschriften
Stadtkern sind erganzende Richtlinien und das Stadtkerninventar. Diese
Grundlagen haben wegleitenden Charakter und sind behOrdenanweisend.

3. Geltungsbereich

Die Zonenvorschriften finden Anwendung innerhaib des Stadtkerns. Mass-
gebend für die Abgrenzung st der Perimeter gemäss Zonenpian Stadtkern.

4. Sinn und Zweck

Die Zonenvorschriften Stadtkern bezwecken die sinnvolle Erhaltung und
subtile Erneuerung innerhaib der traditionellen Bebauungs- und Aussen
raumstrukturen des alten Stadtkerns. Dabei dienen die Vorschriften insbe
sondere dem Schutz historisch und architektonisch bemerkenswerter
Bauten samt ihrer Umgebung sowie der sorgialtigen Einordnung von Urn-
und Neubauten.

Der Erlass definiert die
massgebenden gesetzli
chen Grundlagen zum
Er/ass der Zonenvorschrif
ten. Weitere p/anungsre/e
vante gesetz/iche Grund
/agen sind im Abkurzungs
verzeichnis aufgefuhrt.

Die nicht grundeigen
tumsverbindlichen Be-
standtelle (Richt/inien
etc.) so//en den Behdrden
a/s zusätz/iche Beurtei
/ungsgrund/agen dienen
für ihre Entscheide im
Rahmen des Vollzuges
der Zonenvorschriften
(z.B. bei Baugesuchs
prUfungen etc.). Ergan
zende Richtlinien werden
vom Gemeinderat nach
Bedarf ausgearbeitet und
er/assen.

Ausserha/b des Stadt
kernperimeters ge/ten die
Zonenvorschriften S/ed-
/ung bzw. Zonenvor
schriften Landschaft.

Der Zie/kata/og der vor
liegenden, wesentlichsten
P/anungszie/e entstand
gestutzt auf ubergeord
neten Zie/setzungen so-
wie aufgrund von kom
muna/en Zie/en (bestatigt
im Rahmen von offentli
chen Mitwirkungsverfah
ren).

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite I



III. Aligerneine Stadtkern - Vorschrifteti

III. Aligemeine Stadtkern - Vorschriften

5. Städtebauliche Einpassung und architektonische Gestaltung
I Neu-, Urn- und Anbauten, Renovationen und Restaurierungen sowie Zubeachtenistinsbe

deren Urngebungsgestaltung haben hinsichtlich Standort und Stellung, auch S 704

kubischer Erscheinung, Dach- und Fassadengestaltung, Materialisierung
und Farbgebung den kleinstãdtischen und ortstypischen Charakter aufzu
weisen und rnUssen sich harrnonisch ins Stadtbild und in die Urngebung
einfugen.

2 Unter Berucksichtigung des Stadtbildes ist eine naturnahe Urngebungs
gestaltung anzustreben. rn Sinne des Okologischen Ausgleiches sollen
standortgerechte, einheirnische Pflanzen verwendet werden und durch
geeignete Belagswahl die Wasserversickerung gefardert werden.

3 rn Strassenbild sichtbare Garagenrampen sowie freistehende Garagen
sind in der Kernzone ortsfremd und deshaib nicht gestattet.

6. Vorinformation und Vorabklärungen

I Den Grundeigentomern bzw. Bauinteressenten wird empfohlen, Absich
ten Uber bewifligungspflichtige Neu-, Urn- und Anbauten, Zweckãnderun
gen sowie Urn- und Neugestaltung der Urngebung in einern Irüheren Pla
nungs- oder Projektierungsstadiurn (Vorstellungen, Skizzen, EntwUrfe) rnit
dern Gerneinderat vorzubesprechen und vorabzuklãren.

2 Dern Gerneinderat steht betreffend Gestaltung von Bauten und Anlagen
im Sinne der Ziffer 5 (Stãdtebauliche Einpassung) em verbindliches Mit-
spracherecht zu. Zur Beurteilung von Projekten kOnnen weitere Planunter
lagen (z.B. Fassadenansichten angrenzender Bauten, Detailpiane, Umge
bungsplan usw.) sowie Modellunterlagen verlangt werden.

7. BewiNigungspflicht innerhaib Stadtkern

7.1 Baugesuch nach ordentlichem bzw. vereinfachtem Verfahren

I GebäudeabbrUche bzw. Teilabbrüche, bauliche Veranderungen innerhaib
und ausserhaib der Gebãude sowie Aussenrenovationen (bauliche Fassa
den-, Dachhautveranderungen u.a.) sind bewilligungspflichtig. Das Verfah
ren richtet sich nach dem Raumplanungs- und Baugesetz des Kantons
Basel-Landschaft und der dazugehOrenden Verordnung.

2 Der Gemeinderat kann die Erteilung einer AbbruchbewiNigung von der
Erteilung der Baubewilligung für den entsprechenden Neu- oder Umbau
abhangig machen. Eine Abbruchbewilligung kann Oberdies mit der Auflage
der Neubebauung des GrundstOckes innert bestimmter Frist versehen wer
den. Vor Erteilung der Abbruchbewilligung kann der Gemeinderat Uberdies
eine Bankgarantie verlangen, wetche die Finanzierung des Neubaus si
chersteilt.

Frühe Informationen und
Abklarungen helfen un
nOtige Investitionen und
Fehiplanungen sowie Pla
nungskosten und Zeit
einzusparen.

Weitere Baugesuchsun
terlagen gemass § 87
Abs. 4 Iit.a RBV.

Ordentliches Baubewilli
gungsverfahren gemäss
§86ff RBV.

Vereinfachtes Baubewilli
gungsverfahren gemass
§ 89 if RBV.

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite 2
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III. Aligemeine Stadtkern - Vorschriften

7.2 Bemusterung an der Gebäudehülle

Neue Farbgebungen und Materialanderungen an der Gebãudehülle be- KIOi!)eS BaubewiIIigungs

dUrfen der Zustimmung durch den Gemeinderat. Dieser entscheidet auf- veffahren der Gemeinde
. qemäss S 92 ff. RBV.grund von Farb- und Materialmustet am Gebãude.

8. Offentliche Beiträge

Bei den kantonal geschUtzten Bauten kann der Kanton im Rahmen von S 12 DHG (Beitrage an

Bauvorhaben oder Renovationen Beitrage gewahren. Für kommunal ge- Kulturdenkmäler)

schUtzte Bauten Iiegt die Zustandigkeit bei dec Gemeinde.

___________________

9. Grenz- und Gebäudeabstände

Für bauliche Vorhaben, weiche dem Sinn und Zweck der Zonenvorschriften RBV in Verbindung
Stadtkern entsprechen, jedoch zu geringe Grenz- oder Gebãudeabstãnde mit § 94 RBG

aufweisen, beantragt der Gemeinderat bei der BewilligungsbehOrde ent
sprechende Ausnahmen.

Jo. Art der baulichen Nutzung

10.1 Definition der Nutzungsarten

Die Definitionen der einzelnen Nutzungsarten sind in den § 19 ft des Siehe auch Zoneneintei

kantonalen Raumplanungs- und Baugesetz vom 8.1.1998 sowie der dazu- lung Ziffer 14 if des Zo
.. nenreglementes.gehorenden Verordnung festgelegt.

§ 10 if der RBV definiert
rn wesentlichen die
Schutzzwecke der em-
zelnen Schutzzonen.

10.2 Immissionsschutz

Kernerhaltungs-! Kernerneuerungszone KH I KN Furalle StOrungen blel
ben die gesetzlichen

In der Kernzone sind nebst der Wohnnutzung auch massig stOrende Be- Bestimmungen vorbe

triebe zugelassen. Gebãude in denen Betriebe untergebracht sind mUs- halten ( 22-23 RBG).

sen sich dem Kernbaucharakter anpassen.
sondereArt.

smdinsbe

Beispiele: publikumsintensive Geschäftsbetriebe, Dienstleistungsbetrie- schweizerischen Zivilge

be Handwerks- und Gewerbebetriebe mit massig stOrenden setzbuches, § 87 RBG
. . . .. .. sowie die Lärmschutzmaschinellen Elnrlchtungen, Gaststatten, Laden usw. Verordnung (LSV) und

In den Kernzonen nicht zugelassen sind: offene Lagerplatze Fabrikation rn die Luftreinhalte-Ver
. ordnung (LRV) zum Bun-

Freien, Abstellplatze fur Altautos usw. desgesetz Uber den Urn-
weltschutz.

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite 3



III. Ailgemeine Stadtkern - Vorschriften

Gewerbezone KG Zudem s/nd /m Lärm
Empfindl/chke/tsstufen

Unter dem Begriff Gewerbe fallen massig stOrendeBetriebe. Wohnungen Plan, gestutztauf die
sind ausschliesslich für Betriebsinhaberinnen für standortgebundenes und LSV für das gesamte

in beschrãnktem Umfang für betriebseigenes Personal zugelassen. Aus- Gerneindegebiet die zu
. .. . . . . . . lassigen Belastungs

nahmsweise konnen zeitlich befristete provisorische Unterkunife rn Zu- grenzwerte mittels Lärm
sammenhang mit grOsseren Bauvorhaben bewilligt werden. Empf/ndl/chke/tsstufen

festgelegt.
Beispiele: Gewerbebetriebe jeglicher Art, Dienstleistungsbetriebe,

Gaststãtten, Laden, Fabriken usw.

_________________

10.3 Definition Haupt- und Nebenbauten

I Als Hauptbauten gelten Baukorper und Bauteile, welche dem Wohnen,
dem Arbeiten und dem Gewerbe dienen.

2 AIs Nebenbauten gelten eingeschossige Bauten (freistehend oder ange
baut), welche anders genutzt werden wie zB. Garagen, SchOpfe, Velo- und
Containerunterstãnde, Kleinbauten wie Garten- und Gerãtehãuschen,
Uberdachte Sitzplatze und dergleichen. Für die Bemessung der Gebãude
und FassadenhOhen gilt Ziffer 12.3 dieses Reglementes.

_________________

11. Mass der baulichen Nutzung

I I .1 Massgebende Parzellenfläche für die Berechnung der baulichen Nutzung

1
Für die Berechnung der baulichen Nutzung (Bebauungsziffer) st die rn

Zeitpunkt der Erteilung der Baubewilligung vorhandene Parzellenfläche
rnassgebend.
2

Parzellenteile, die in der Landwirtschaftszone oder rn Waldareal liegen,
dürfen nicht in die Berechnung einbezogen werden.
3

Parzellenteile, die in der Uferschutzzone liegen, kOnnen in die Nutzungs
berechnung einbezogen werden.
4 . .

Der Gerneinderat kann den Einbezug von fur Strassen und Anlagen ab
getretenern Land bei der Nutzungsberechnung gestatten, sofern dies bei
der Landentschãdigung berucksichtigt wurde.

11.2 Berechnung der baulichen Nutzung

Die bauliche Nutzung einer Parzelle wird grundsatzlich durch die Bebau
ungsziffer festgelegt.

ZR Ziffer 72.3: Gebäude
und FassadenhOhe für
Nebenbauten

Massgebend für die Be-
rechnung s/nd die Grund
buchflächen der Paizel
lentelle innerhalb der ent
sprechenden Bauzonen.

Grundsatz: Bei Abtretung
von Grundstückflächen
an Strassen, Schutzzo
non etc. soil keine bauli
che Nutzung verloren
gehen. Vorbehalten blei
ben entsprechende Ent
schadigungen bzw. Ab
machungen für abgetre
tones Bauland.

Auf die Festlegung einer
Nutzungsziffer wird ver
zichtet.

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite 4



III. Aligemeine Stadtkern - Vorschriften

11.3 Bebauungsziffer (BZ)

I
De Bebauungsziffer gibt in Prozenten an, wieviel von der massgebenden

Parzellenflãche Uberbaut werden darf. Für die Berechnung gilt der ãussere
Umriss der Bauten Uber dem gewachsenen Terrain.

I I .4 Nicht zur baulichen Nutzung zählende Bauten und Bauteile

Nicht zur Berechnung der Bebauungsziffer zãhlen:

a) Bauteile wie:

- DachvorsprUnge bis 1 ,5 m Ausladung

- aussenliegende Keller- und Eingangstreppen, StUtzmauern, äus
sere Lichtschãchte und dergleichen

- Pergolen

- Uberdeckte offene Sitzplatze

- offene Spielhallen bei Mehrfamilienhãusern

b) Unbeheizte Windfãnge für Hauseingãnge bei bestehenden Gebãu
den, vor der isolierten GebãudehUlle bis zu max. 4 m2 bei Einfamili
enhãusern und direkt von aussen zuganglichen Wohnungen und
Maisonettes, bis zu max. 10 m2 bei Mehrfamilienhãusern.

c) Aussenisolation von bestehenden Gebäuden.

d) Unterirdische Garagen und Einstellhallen.

e) Unterirdische Bauten, die gegen aussen nicht oder nur geringfugig in
Erscheinung treten.

11.5 Bauliche Nutzung des bestehenden Bauvolumens

Bestehendes Bauvolumen kann unter Einhaltung der Vorschriften von Zif
fer 5 (Städtebauliche Einpassung) umgenutzt oder ausgebaut werden,
auch wenn die maximale Bebauungsziffer, das zulassige Gebaudeprofil
bzw. die Vollgeschosszahl (siehe Ziffer 14 Zonenkriterien bei Urn- und
Neubauten) bereits uberschritten st.

Bestehende rechtinässig
bewilligte Bauten, weiche
die BZ überschreiten,
haben Besitzstatidsga
rantie und dUrfen zeitge
mass erneued werdenJ

Im Sinne einer Steige
rung der Wohnqualitat,
der Verbesserung des
Energiehaushaltes und
der Schaffung von Anrei
zen für die Erstellung von
Nebenbauten und Infra
strukturanlagen (offene
Spleihallen bei MFH etc.)
sind die aufgelisteten
Bauten und Bautelle frei
für die Berechnung der
baulichen Nutzung.

Die sinnvolle Nutzung
bzw. Umnutzung einer
bestehnden Baute tragt
zur Erhaltung bzw. Vet-
besserung und Belebung
des Stadtkernes bei.

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite 5



III. Allqeiiìeiiie Stadtkern - Vorschriften

12. Lage und Grösse der Bauten

I 2.1 Gebäudeprofil für Wohnbauten (Kernbauten)

12.1.1 Sockelgeschosshohe

1 Die Oberkante der Sockelgeschossdecke (OK roher Boden Erdge
schoss) dart maximal 1.0 m über dem hOchsten und maximal um das in
den Zonenspezitischen Bestimmungen (Kapitel IV) angegebene Mass Uber
dem tietsten Punkt des gewachsenen Terrains liegen. Gemessen wird an
der ãussersten Fassadentlucht.

2 Der Gemeinderat kann bei Auffullung grOsserer Gelãndewannen, aus
kanalisationstechnischen GrUnden, bei steilen Gelãndeverhãltnissen usw.
Ausnahmen von der zulassigen SockelgeschosshOhe gestatten.

12.1.2 Abgrabungen am Sockelgeschoss

I Abgrabungen am Sockelgeschoss sind bis zur Hãlfte des Gebãudeum
tanges zulassig, d.h. das Sockelgeschoss dan nur bis zur Hãlfte des Ge-
baudeumtanges in Erscheinung treten.

2 Das Sockelgeschoss darf jedoch hOchstens bis zu dem in den Zonen
spezifischen Bestimmungen (Kapitel IV) angegebenen Mass in Erschei
nung treten.

3 Weitergehende Abgrabungen tUr Garageeinfahrten und Hauseingange
auf die voile SockelgeschosshOhe (bis maximal 2.7 m) werden vom Ge-
meinderat nur in Ausnahmefãllen gestattet, wenn keine andere betriedi
gende Losung moglich st. Die Kronenbreite einer Abgrabung aut die voile
SockeigeschosshOhe darf maximal 7 m betragen.

12.1.3 Fassadenhöhe

Die FassadenhOhe wird gemessen ab Oberkante Sockeigeschossdecke
(OK roher Boden Erdgeschoss) bis zum Schnittpunkt der Fassade mit der
Oberkante der Dachkonstruktion (OK rohe Tragkonstruktion exkl. Dach
haut).

12.1.4 Gebäudehöhe

Die GebãudehOhe wird gemessen ab Sockelgeschossdecke (OK roher
Boden Erdgeschoss) bis zum hOchsten Punkt der Dachkonstruktion (OK
rohe Tragkonstruktion exki. Dachhaut).

12.1.5 Versetzte Geschosse

Bei versetzten Geschossen sind die Masse des Gebäudeprofils für jedes
Niveau einzuhalten.

Prinzipskizze Anhang 3.

Beipi: Em Ausnahme
grund kann sein, wenn
die SockelgeschosshOhe
aufgrund der speziellen
Geländeverhältnisse eine
Massüberschreitung er
forded, das zulassige
Gebäudeprofll (Sockelge
schoss - plus Fassaden
höhe bzw. GebäudehOhe)
gesamthaftjedoch einge
halten wird.

Prinzipskizze Anhang 4.

Gebaudeabgrabungen
die entlang von Fassaden
grabenartig wirken (z.B.
mehrere Garagenein
fahden in Sockelge
schosse bei MFH) sollen
vermieden werden

Prinzipskizze Anhang 3.

Prinzipskizze Anhang 3.
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III. Aligemeine Stadtkern - Vorschriften

I 2.2 Gebäudeprofil bel Gewerbebauten

I GebãudehOhe: PrinziskizzeAnhang3

Die GebàudehOhe (hOchster Punkt der Dachkonstruktion = OK rohe Trag
konstruktion exkl. Dachhaut) wird an der ãussersten Fassadenflucht vom
hOchsten Punkt des gewachsenen Terrains aus gemessen.
2 FassadenhOhe:
Die FassadenhOhe der Gewerbebauten wird ab dem selben Bezugspunkt
wie die GebãudehOhe (hOchster Punkt des gewachsenen Terrains) bis zum
Schnittpunkt der Fassade mit der Oberkante der Dachkonstruktion (OK ro
he Tragkonstruktion exkl. Dach haut) gemessen.

3 Einzelne hOhere Bauteile:
Einzelne hOhere Bauten und Bauteile, die aus betrieblichen GrUnden un
entbehrlich sind, kOnnen vom Gemeinderat gestattet werden, wenn da
durch keine Offentlichen und nachbarlichen Interessen verletzt werden.
Diese Bauteile mUssen gegenUber den Fassaden deutlich zurOckversetzt
werden.

4 Ausnahmen von der zulassigen Gebãude- und FassadenhOhe:
Der Gemeinderat kann bei AufschUttung grosserer Gelãndewannen, aus
kanalisationstechnischen GrUnden usw. Ausnahmen von der zulassigen
GebãudehOhe gestatten.

12.3 Gebäude- und Fassadenhöhe für Nebenbauten

I Es gelten folgende MaximaihOhen: GebäudehOhe 4.50 m
FassadenhOhe 300 m

Die Gebãude- und FassadenhOhen werden an der ãussersten Fassaden
flucht vom hOchsten Punkt des gewachsenen Terrains aus gemessen.
2 Die FassadenhOhe darf an der ãussersten Fassadenflucht vom tiefsten
Punkt des gewachsenen Terrains aus gemessen maximal 5.00 m betra
gen.

12.4 Fassadenlängen, Staffelung und Gliederung

Die Fassaden von Gebãuden in einer Gebãudezeile mOssen so gestaltet
werden, dass die Fassadenlangen jedes einzelnen Gebãudes optisch ab
lesbar sind.

13. Richtlinien der Gemeinde

Die Gemeinde kann zu gestalterischen Fragen im Stadtkern behOrdenver
bindliche Richtlinien erstellen oder bestehende Planungsgrundlagen als
soiche verwenden.

Beispiele für, Richtlinien und Planungsgrundlagen sind:
. Stadtkerninventar

. Richtlinien zur Gestaltung von Vorplatzbereich oder der Parkierung

. Architektonische Richtlinien

. Erganzende Richtlinien für Projektierung und Beurteilung von
Dachaufbauten rn Stadtkern

. Grundsãtze Ober die Gestaltung der Dachlandschaft im Ortskern
des Amtes für Raumplanung

Dachform und Dachnel
gung von Nebenbauten
gemass ZR Ziffer 14.

Stadtkerninventar hem-
haltet emn Objektblatt pro
Pa,zelle sowme elne In-
ventarkarte im Mst. 1:500
mmt Themen Bauten/Aus
senraum und Dachland
schaft.

Doku der Gemeinde Wal
denburg vom 11. Juni 2001.

Grundlagedoku vom Okt.
1993 des Kantons BL.

Zonenreglement Stadtkern, Waldenburg Seite 7



Iv. Zonenspezifische Bestimmungen

Iv. Zonenspezifische Bestimmungen

14. Zoneneinteilung und Zonenkriterien bel Urn- und Neubauten

Zoneneinteilung Kernerhaltungszone Kernerneuerungszone Gewerbezone

KH KN KG

Maximale 2 2 3
Vollgeschosszahl

Maximale frei frei gemãss ZR
Wohnungszahl pro Baukorper Zifter 10.2

Maximale 50 % 35 % keine
Bebauungsziffer

Maximale keine keine keine
[utzungsziffer

Maximale Sockelgeschosshohe I .0 m I .0 m --

Maximale 7.3m 68m 9Zm
Fassadenhöhe

Maximale 15.0 m 14.0 m 15.0 m
Gebäudehöhe

Maximale frel frei frei
Gebäudelänge

Zulässige Dachiorm Satteldach, Satteldach, Satteldach,
für Hauptbaukorper Kruppelwalmdach Kruppelwalmdach Kruppelwalmdach

Dachneigung mindestens mindestens mindestens
für Hauptbaukorper 45° aT. 40° aT. 35° aT.

Dachaulbauten zulassig zulassig zulassig

Zulässige Dachiorm für Pult- oder Pult- oder freE
eingeschossige Nebenbauten Satteldach 1) Satteldach 1)

Dachneigung für mindestens mindestens freE
eingeschossige Nebenbauten 20° aT. 1) 20° aT. 1)

Dacheinschnitte zulassig gemass zulassig gemass zulassig gemäss
ZR Ziffer 16.2 ZR Ziffer 16.2 ZR Ziffer 16.2

Ausnahmen DachiormlDachneigung bei Nebenbauten I)

BeE kleineren An- und Nebenbauten kann der Gemeinderat En begrundeten Fallen Ausnahmen von der
Dachform bzw. Dachneigung bewilligen (z.B. begruntes Flachdach beE ailseitig offenem Carport etc.).

14.1 14.2 14.3

Vorbehalten bleiben die Bestimmungen gemãss Ziffer 15 (Gebãude-Kategorien). a.T. alte Teilung
(Vollkreis=360°a.T.)

Zonenreglement Stadtkern, Wa)denbutg Seite 8
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14.4__j Zonen für öffentliche Anlagen und Werke

1 Die Zonen für Offentliche Anlagen und Werke (OA+W-Zonen) umfassen
alle Flãchen, die von bestehenden Offentlichen Anlagen und Werken belegt
sind oder für neue benOtigt werden.

2 In diesen Zonen dUrfen nur Offentliche Bauten, Anlagen und Werke er
stelit werden, weiche die Voraussetzungen von § 24 Absatz 1 und 2 RBG
erfUlfen.

3 Die Nutzung dieser Zonen richtet sich nach der rn Zonenpian vorgese
henen Zweckbestimmung.

4 Bauten, Anlagen und Werke mUssen sich rn Sinne der Bestimmungen
Uber die stãdtebauliche Einpassung und architektonische Gestaltung (Ziffer
5) in ihre bauliche und Iandschaftliche Umgebung eingliedern. Vorbehalten
bleiben die Bestimmungen gemãss Ziffer 15 (Gebaude-Kategorien).
5 Die Bepflanzung der OA+W-Zonen hat grundsatzlich mit einheimischen
standortgerechten Arten im Sinne des Okologischen Ausgleichs zu erfol
gen. Für Bodenbefestigungen sind mOglichst wasserdurchiassige Materia
lien bzw. Belage zu verwenden.

14.5 h Archäologische Schutzzone

1 Die Stadtmauer und das von ihr umschlossene mittelalterliche Stadtareal
besitzen einen hohen kulturhistorischen Wert (rOmische Lesefunde, mittel
alterliche und frUhneuzeitliche Befunde). Mit der Ausscheidung der Uberla
gernden archaologischen Schutzzone soil die Erforschung und soweit
moglich, die Erhaitung der darin vorhandenen archaoiogischen Objekte
sichergesteilt werden.

2 Bauiiche Veranderungen sowie Bodeneingriffe alier Art rn Bereich und
innerhaib der ehemaiigen Stadtbefestigung dUrfen nur rn Einverständnis
mit der Kantonsarchaoiogie vorgenommen werden.
3 Bei notwendig werdenden archaoiogischen Untersuchungen, verpfiichtet
sich die Kantonsarchaoiogie - in BerUcksichtigung der Absichten der Bau
herren - die Arbeiten speditiv durchzufuhren und abzuschiiessen.

14.6 Gefahrenzone

I Die Gefahrenzone uberiagert Bauzonenteiie, die namentiich wegen
Rutsch- und Steinschiaggefahr nur unter Beachtung von sichernden Mass-
nahmen Uberbaut werden dürfen. Die Gefahrenzone dient dem Schutz von
Leib und Leben sowie von Sachwerten vor den voraussehbaren Naturge
Iahren.

Dio Bostimmung ent
spricht weitgehend den
t)ishe!igen Vorschriften
bzw. der entsprechenden
Pmxishandhabung.

Neti 1st die Selbstver
piictitung der Gemeinde,
dA+W-Zonen nach Oko
Iogischem Gesichtspunkt
zu bepflanzen und Bo
denbefestigungen mOg
Iichst wasserdurchlassig
auszufUhren (Vorbildwir
kung).

Historische Altstadt mit
Befunden bis ins ROmi
sche Zeitalter.

Mogliche Steinschlagge
fahr aus den Gebieten
“Richti” bzw. “Schloss-
berg”
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Iv. Zonenspezifische Bestimmungen

2 In der Gefahrenzone bedUrfen Bauvorhaben (Neu- und Erweiterungs
bauten, Umbauten mit erheblicher Wertvermehrung, Zweckanderungen)
der Zustimmung durch die Basellandschaffliche Gebãudeversicherung. Bei
Standortgefahrdung umschreibt diese die erforderlichen baulichen Schutz
massnahmen als Bauauflagen. Im Zweifelstall sind auch Baugesuche für
Vorhaben in Gebieten, die an die Gefahrenzone angrenzen, der Baselland
schafflichen Gebaudeversicherung zu unterbreiten.
3 Sobald die kantonalen Grundlagen für den Erlass von Gefahrenzonen
vorliegen, werden die Abgrenzungen der Gefahrenzone und die vorge
nannten Bestimmungen angepasst.

14.7 Uferschutzzone

1 Die Uferschutzzone bezweckt den dauernden Schutz der Uferbereiche
als Lebensrãume für Pflanzen und here, aus Okologischen Gründen sowie
als Bestandteil des Landschafts- und Ortsbildes.

2 Wo die Abgrenzung der Uferschutzzone im Zonenpian nicht kiar definiert
(Eigentumsgrenzen) oder vermasst ist, wird sie durch Planabgrift bestimmt.
3 In dieser Zone sind alle Massnahmen untersagt, weiche dem Schutz
zweck widersprechen , insbesondere Bauten und , Bodenverände
rungen und standortfremde Bepflanzungen. Das Ausbringen von Dünge
mittein oder Bioziden st verboten.

4 Die Uferbereiche sind naturnah zu erhalten und entsprechend zu pflegen.
Wasserbauliche Massnahmen sind dem Schutzziel anzupassen und sollen
soweit maglich mit ingenieurbiologischen Mittein erfolgen. Beeintrachtigte
Uferbereiche sind zu renaturieren und gegebenenfalls mit standortgerech
ten einheimischen Bãumen und Strãuchern zu bepflanzen.
5 Für die Berechnung der baulichen Nutzung (Bebauungsziffer) darf der
innerhaib der Uferschutzzone liegende Parzellenanteil miteinbezogen wer
den.

6 Wenn nOtig erlãsst der Gemeinderat in Koordination mit den kantonalen
Fachstellen einen Pflegeplan. Darin werden Ausfuhrungsbestimmungen
wie Pflegemassnahmen, Unterhalt, Aufsicht und Kompetenzen etc. festge
Iegt.

15. Unterteilung in verschiedene Gebäude-Kategorien
Die Bauten des Stadtkerns werden in drei Kategorien eingeteilt:

. GeschOtzte Bauten

. Erhaltenswerte Baustruktur

. Ubrige Bauten

Lage und Umriss der Bauten sind im Zonenpian Stadtkern dargestelit.

Bel beenyten Platzverhält
nissen , vor allem im Be-
reich der harten Mauer
verbauungen der Frenke,
sind die Gartennutzungen
his an den Mauerrand
zugelassen. Aus diesem
Grund werden in desem
Bereich keine Uferschutz
zonen ausgeschieden.

Diese Unterteilung in Ge-
baudekategorien stützt
sich auf das Stadtkernin
ventar vom November
7992 mit Nachvollzug
durch kantonale Denkmal
pflege vom 77. 09. 7997.
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J51 Geschützte Bauten

I Diesen Bauten kommt als Einzelobjekt und als Bestandteil des gewach- HOchste Schiitzkategorie
senen Stadtbildes em hoher Stellenwert zu. Sie sind vor Zerfafl zu schUt- der bestehenden Kern-

.. .
. . bauten (architektonische/zen und durfen nicht abgebrochen werden. Bauliche Massnahmen sind nur Iiistorische Bedeutung)

unter Wahrung der schutzwurdigen Substanz zulassig und haben mit alter
Sorgtatt rn Sinne des ursprUnglichen Originates zu erfolgen. Im Innern sind
bauliche Veranderungen soweit erlaubt, als dadurch wertvolle Bauteile
nicht beeintrachtigt werden oder verloren gehen. Sind zufolge hOherer Ge-
walt Bauten zu ersetzen, so hat die Rekonstruktion rn Sinne des ursprUng
lichen Originals zu erfolgen.

2 Bel den rn Zonenplan mit elnem schwarzen Punkt bezeichneten Bauten
handelt es sich urn Baudenkrnãler, welche unter kantonalern Schutz ste
hen. Bauliche Anderungen sind hierbel nur rnit Zustirnrnung der kantonalen
Denkrnalpflege zulassig.

3 Die anderen Bauten dieser Kategorie unterstehen dern kornrnunalen
Ortsbildschutz der Gerneinde.

_________________

15.2 Erhaltenswerte Baustruktur

I Die [age und das Volurnen dieser Bauten sowie teilweise bauliche
Strukturen arn Gebãude (Fassadenteilungen, Oftnungen an Fassaden,
Brandrnauern, Dachgestaltung etc.) sind für das Stadtbild von Bedeutung.
Sie sind - soweit bautechnisch und wohnhygienisch sinnvoll - zu erhalten.
2 Für allfallige Ersatz-Neubauten sind Situierung, Gebaudeabrnessung,
Geschosszahl, Firstrichtung und Dachgestaltung des ursprunglichen Ge-
bãudes richtungsweisend. Die wichtigsten Stilelernente sind wieder anzu
wenden. Dasselbe gilt für Umbauten und Renovationen. Das Stadtkernin
ventar gibt entsprechende Hinweise.

_________________

15.3 Ubrige Bauten

1 Obwohl diesen Bauten keine historische Bedeutung zukomrnt, haben sie
sich mOglichst harmonisch ins Stadtbild einzufUgen.
2 Bei Renovationen und Urnbauten ist - soweit erforderlich - eine Verbes
serung der ãusseren Erscheinung anzustreben.

3 Bei der Situierung von Ersatz-Neubauten kann von der im Zonenplan
dargestellten Lage sowie dern vorhandenen Gebäude-Umriss bzw. den
-Abmessungen abgewichen werden, wenn dies im Interesse des Stadtbil
des liegt.

___________________

Begriffserläuterung zu Ziffer 15
Neubau: Erstellen einer neuen Baute (Altbau wurde vorgängig abgebrochen bzw. Neubauerstellung auf unbebauter Parzelle)

oder Erweiterung elner bestehenden Baute.
Umbau: Bauliche Anderung bel bestehender Baute (innerhaib bestehendem Bauvolumen).
Renovation: Werterhaltende Unterhaitsarbeiten an bestehender Baute.

Wichtige Gebäudeen
semble oder Einzelbau
ten bzw. Gebäudevolu
men, weiche jedoch nicht
den gleichen Stellenwed
für den Stadtkern besit
zen, wie die geschutzten
Bauten.

Bauten von untergeord
neter Bedeutung für den
Odskern.

Zu beachten sind jedoch
bei allfalligen Verschie
bungen von Gebäudetei
len die Festlegungen der
verbindlichen Baufluch
ten.
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16. Dächer im Stadtkern

16.1 Dachgestaltung

1 Die zulãssigen Dachformen und -neigungen sind rn ZR Ziffer 14 sowie Dachformengemass

rn Anhang I definiert. Bei Hauptbauten sind in der Regel Satteldãcher zu Skizzefl un Anhang 1.

erstellen. Bei Eckgebauden, weiche den Abschluss einer Gebãudereihe
bilden, sind auch KrUppelwalmdacher moglich.

2 Die Dãcher sind mit stadtkernUblichen Ziegein einzudecken, angepasst
an die nachbarliche Dachlandschaft. Für kleinere An- und Nebenbauten
sind auch andere Bedachungsmaterialien zutassig.

___________________

16.2 Bauteile auf dem Dach

I Alle Bauteite an und auf dem Dach sind so anzuordnen, dass sie em
ãsthetisch ansprechendes Gesamtbitd ergeben und mit der darunterliegen
den Fassade harmonieren. Dachaufbauten sind nur bem einer Dachneigung
von 35° aT. und mehr zulassig. Bedachungen sowie Einfassungen von
Dachaufbauten und Dachflãchenfenstern smnd bezUgtich Material und Far-
be den Hauptdãchern anzupassen.

2 Pro Dachllãche sind jeweils nur zwei Arten von Bautemlen zugelassen
(Ausnahme: Kamine, Luftungsrohre etc. werden nicht mitgerechnet). Eine
Mischung von liegenden Dachfenstern und Dachaufbauten auf derselben
Dachflãche st zu vermeiden.

3 Zulassige Bauteile auf dem Dach sind: Definition der Dachauf
bauten gemass Skizzen

. Satteldachgaube (Lukarne) oder Schleppgaube. im Anhang 2.

. Kleingauben wie Dreiecksgaube, Hatbmondgaube (Ochsenauge) und
dergleichen.

. Uberdeckte Dacheinschnitte auf der weniger einsehbaren Dachllãche
(Uberdachung als Schlepp- oder Giebeldächer, seitlich offen).

. Liegende Dachfenster, wenn Losungen mit Kleingauben nicht moglich
sind.
Liegende Dachfenster sind wenn moglich auf die weniger einsehbare
Dachfläche zu beschrãnken.

4 Der Gemeinderat erlässt als Projektierungshilfe und für die Beurteilung
von Dachaulbauten rn Stadtkern erganzende Richtlinien.

___________________

16.3 Massvorschriften für Bauteile auf dem Dach

I Für die einzelnen Bauteile gelten folgende Maximalmasse: Anhang 2: Definition der
. Dachaufbauten.

- Satteldach- oder Schleppgaube in der unte
ren Dachflãche Frontflãche 1,8 m2

- Satteldach- oder Schleppgaube in der obe
ren Dachfläche Frontflche 0,6 m2

- Kleingauben (Dreiecksgauben, Ochsenaugen etc.) Frontfläche 0,5 m2
- Uberdeckte Dacheinschnitte Frontflãche 2,2 m2
- Dachflãchenfenster Lichtflãche 0,3 m2
- Glasziegelgruppen Lichtflãche 0,4 m2
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Für die Bernessung der Frontflãchen sind die äussersten Bauteile der Anhang 2: Definition der
Dachaufbauten massgebend (Anhang 2). Bei der Bemessung der Frontflã- Dachaulbauten

chen von Satteldachgauben und Ubetdeckten Dacheinschnitten werden die
Giebeldreiecke ebenfalls mitgerech net.

2 Von diesen Massvorschritten oder den Dachaufbautenformen kann rn
Einvernehrnen mit dern Gemeinderat abgewichen werden, wenn dabei eine
architektonisch und stãdtebaulich gute Lösung erreicht wird.

17. Verbindliche Gebäudeflucht

17.1 Ortliche Festlegung

Die verbindliche Gebãudeflucht bezweckt die Erhaltung des stadtkerntypi
schen Strassen- bzw. Aussenraumes rn Sinne von § 97 Abs. 2 RBG. Bei
der Neuerstellung von Bauten rn Bereich dieser Linie muss em Gebãude
teil (Fassade) verbindlich auf die rn Zonenpian Stadtkern festgelegte Ge-
bãudeflucht gesteilt werden. Holzlauben, Erker und dergleichen kOnnen
diese uberragen, wenn dadurch das ErscheinungsbUd der Hauptiassade
dominant bleibt.

17.2 Baulinien entlang von Strassen und Gewässer

Bei der Festlegung von durchgehenden Baulinien (Gestaltungsbaulinien
etc.) entlang von Strassen und Gewãssern sind die verbindlichen Gebãu
defluchten in die Baulinienfestlegungen zu integrieren.

18. Freiräume

18.1 Vorplatzbereiche

I Als Vorplatzbereiche werden im Zonenpian wichtige Aussenràume be-
zeichnet, weiche aus Stadtbild-GrUnden dauernd zu erhalten sind.
2 Der Vorplatzbereich st von festen Bauten aller Art freizuhalten. Vorbe
halten bleibt das Erstellen von uberragenden Bauteilen im Sinne von Ziffer
17.1 dieses Reglementes. Rechtmassig bewilligte Bauten im Vorplatzbe
reich kOnnen weiterbestehen.

3 MOgliche Nutzungsarten der Vorplatzbereiche sind:
Private Hauserschliessungs- und Parkierungsflãchen, GrOnanlagen und
Vorgärten.

4 Die Vorplatze sind in BerOcksichtigung der kleinstãdtischen Bebauung
ansprechend zu gestalten. Empfohlen werden mOglichst wasserdurchlãssi
ge Belage wie: In Sand eingelegte Pflasterung, Mergel, Schotterrasen und
dergleichen. Bestehende Vorgarten sind mOglichst zu erhalten. Im Ubrigen
sind die Vorschriften und Randbedingungen des Generellen Entwässe
rungskonzeptes (GEP) Waldenburg zu beachten.

Die Festlegung einer
durchgehenden Gestal
tungsbaulinie gemass
§ 97 Abs. 2 entlang von
Strassen erfolgt im An-
schiuss an die Inkraftset
zung der Stadtkernpla
nung.

Mit Schreiben vom 19.
Januar 2000 veizichtet
der Kanton auf die Fest
legung von Baulinien
entlang der Kantonsstras
se und Uberlässt die
Kompetenz zur Aus
scheidung von Gestal
tungsbaulinien der Ge-
meinde.

Die Vorplatzbereiche
bilden einen wichtigen
Aussenraum zwischen
Strasse und Gebäude
fassaden der wertvollen
Kernbebauung.
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5 Einfriedigungen und Gelãnder dUrfen die HOhe von 0.90 m ab fertigem
Niveau nicht uberschreiten. Sie sind in herkOmmlicher Art auszufUhren
(Eisenstäbe, Staketen, Sockelmauern etc.).

J&2 Erhaltenswerte Brunnen

Die rn Zonenpian bezeichneten Brunnen sind geschUtzt und an Ort und Brunnensindwichtige

Stelle zu belassen. st eine Versetzung unumganglich, so hat der Gemein- ElernenteundZeugen
.. . . . des historischen Dorfkerderat uber einen geeigneten Ersatzstandort zu befinden.

18.3 Erhaltenswerte Bäume

Die im Zonenpian Stadtkern bezeichneten Bàume sind sachgemass zu
pflegen und dUrfen ohne zwingenden Grund nicht entfernt werden. Saute
em soucher Baum krankheitshauber gefault werden mUssen, so st an Ort
und Steule em gueichwertiger Ersatzbaum zu pfuanzen. Var dem Fauuen be-
steht eine Meudepfuicht beim Gemeinderat. Dieser hat Uber die Ersatzbe
pflanzung zu befinden.

19. Parkierung

I Im Rahmen von Baugesuchen erfougt die Ermittuung der notvvendigen
Absteutpuatze nach dem kantonauen Raumpuanungs- und Baugesetz yam 8.
Januar 1998 und der dazugehorenden Verordnung.

2 Wa die Ersteuuung der erforderuichen Zahu von Absteuupuatzen auf privatem
Areau nicht moguich st oder einen unverhautnismassig hohen Kostenauf
wand erfordern wUrde, kann die BewiuuigungsbehOrde auf Antrag des Ge-
meinderates Ausnahmen gestatten, wenn die Bauherrschaft Ersatzabga
ben für fehuende Pfuichtparkpuatze ueistet.

3 Grundlage für die Ersatzabgabepfuicht biudet das von der Gemeinde er
uassene Reglement über Ersatzabgaben für fehuende Parkpuatze yam
6.6.1994 (RRB Nr. 2369 yam 27.9.1994). Dieses regeut auch die zweckge
bundene Verwendung der Ersatzabgaben.
4 Zur Erreichung einer stadtkernvertraglichen Parkierungsordnung bzw. zur
Forderung der Aussenraum- und Wohnqualitat, erlãsst der Gemeinderat
em Parkierungskonzept in den Offentuichen Strassenrãumen des Stadt
kerns.

Bäume bilden wichtige
Elemente für elne Okolo
gische Vernetzung im
Siedlungsraum, sind his-
orische Zeitzeugen oder
werten Aussenrhume auf.

Abstellplatze: § 106 RBG
und § 70 RBV ink!. An-
hange 17/1 und 11/2.

Es wird empfoh!en, dass
gemass “Weg!eitung zur
Bestimmung der Anzah!
Parkplatze für PW und
Velos/Mofas” des ARP
auch Parkraum für Ve!os
und Mofas im Rahmen
von Baugesuchen nach
gewiesen werden.

Em Parkierungskonzept
mit verkehrspolizei!ich an-
geordneten Wohnschutz
massnahmen existiert
bereits seit 1990. Dieses
Konzept wird !aufend
unterha!ten und verbes
sert.
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V. Schlussbestimmungen

20. Vollzug der Zonenvorschriften

201 Beratende Kommission

Zur Beurteiung von Baugesuchen kann der Gemeinderat eine beratende
Fachkommission einsetzen, die aus Vertretern der Gemeinde und aus
unabhangigen Bau- und Raumplanungsfachleuten zusammengesetzt st.
Der Gemeinderat stUtzt sich in der Regel bei semen Entscheiden auf die
Emplehiungen der Fachkommission.

20.2 VoNzugsbehörde

I Der Volizug dieser Zonenvorschriften, unter Vorbehalt des Baubewilli
gungsverfahrens, st Sache des Gemeinderates. Er stelit rn Rahmen der
Baugesuchsbehandlung die Bedingungen zur Sichersteflung der Zonen
vorschriften; insbesondere die Bedingungen bezuglich der stãdtebaulichen
Einpassung (gemass ZR Zifter 5).

2 Die entsprechenden Weisungen und VerfUgungen werden aufAntrag des
Gemeinderates von der BaubewilligungsbehOrde erlassen.
3 Der Gemeinderat kann als Vollzugshilfen für die Beurteilung von Bauge
suchen erganzende Richtlinien zu diesem Reglement erlassen.

21 . Besitzstandsgarantie für zonenfremde Bauten und Anlagen

Bestehende, rechtmassig ersteilte, aber zonenfremd gewordene Bauten
und Anlagen, namentlich für Dienstleistungen, Industrie und Gewerbe,
dUrfen erhalten, angemessen erweitert, umgebaut oder in ihrem Zweck
teilweise geandert werden, wenn ihre Einwirkungen auf die Nachbarschaft
gleich beiben oder reduziert werden.

Die PrUfung der Bauge
stiche dutch eine Kern-
mission steilt eine Beur
teilungspraxis rnit elner
gtiten Kontinuität dar.
NOtig sind auch noch zu
erarbeitende Beurtel
Iungshifen, Entschei
dungsrichtlinien u.ä.

Baubewilligungsbehorde
ist, rnit Ausnahrne des
gernass § 92 RBV auf
gefUhrten kielnen Bau
bewilligungsverfahrens
(Zustandigkeit Gernein
de), das kantonale Bau
inspektorat.

Siehe auch § I 10 RBG,
Bestehende bauvorschrifts
widrige Bauten und An/a-
gen.
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V. Schlussbestimmungen

22. Ausnahmen von den Zonenvorschriften Stadtkern
I In Abwagung Otfentlicher und privater Interessen sowie in WUrdigung der
besonderen Umstãnde des Einzelfalles kann der Gemeinderat der Baube
willigungsbehorde schriftlich begrundet Ausnahmen beantragen.
2 Ausnahmen sind insbesondere mOglich:
- wenn die Anwendung dieser Vorschriften eine architektonisch und

stãdtebaulich vernunttige Losung verunmOglicht;
- wenn damit eine bessere Einpassung in den erhaltenswerten Ortskern

erreicht wird;
- wenn die Wohnhygiene von Bauten wesentlich verbessert werden

kann;
- wenn damit eine wesentliche Verbesserung der Anliegen des Natur

und Landschaftsschutzes ermOglicht wird;
- wenn damit in weitgehend überbauten Wohnquartieren bei bestehen

den Bauten dec Einbau zusãtzlicher Wohnungen ermOglicht wird.
- wenn em optimaler Lãrmschutz nur durch entsprechende bauliche

Massnahmen erreicht werden kann;
- wenn schutzwUrdige nteressen dec Archaologie berUhrt sind oder die

Erhaltung von Bodendenkmãlern erreicht werden kann;
- wenn der für die Bemessung der SockelgeschosshOhe massgebende

natUrliche Terrainverlauf infolge Strassenbauten wesentlich verãndert
wurde;

- bei der AufschUttung grosserer Gelãndewannen oder aus kanalisations
technischen GrUnden;

- bei der SockelgeschosshOhe, wenn besondere topographische Ver
hãltnissen vorliegen und die GebãudehOhe eingehalten wird;

- für ausgesprochene Hãrtefãlle.

23. Aufhebung früherer BeschWsse

Alle diesem Erlass widersprechenden frUheren BeschlUsse sind aufgeho
ben.

Die Ertellung der Aus
Ilat)rne erfolgt dutch die
BatihewihigungsbehOrde
iLifAntrag des Gemein
dotates. Sie erforded
doe entsprechende Be-
grUndting.

Dot Ausnahmeantrag der
Gosuchsteller muss zu
handen des Gemeinde
rates kiar formulied und
nachvollziehbar begrun
det sein. Ausnahmen
werden vom Gemeinderat
bzw. von der Kant. Bewil
IigungsbehOrde zurück
ha/tend edeilt.

24. Inkrafttreten, Anpassung

I Die von der Gemeindeversammiung beschlossenen Vorschriften treten
mit der Genehmigung durch den Regierungsrat in Kraft.

2 Spatestens nach 15 Jahren sind die Vorschriften zu Uberprufen und nOti
genfalls geanderten Verhãltnissen anzupassen.

Der Planungshorizont der
Zonenvorschrfften betragt
gestUtzt auf das RPG
ca. l5Jahre.
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(Ziffer 14 des ZR) Anhang I

Dachiormen im Stadtkern

Hauptbauten

Zwei gegenein
ander ansteigende
Dachflchen, die
sich im gemein
samen First treffen

Querflrst hOhen
mssig deuttich
abgesetzt yam
Hauptflrst

Dachneigungen gemass Ziffer 14. des Zonenreglementes

Neben bauten

Bei Erweiterungs
bauten werden die
Dachflãchen der
Hauptdcher aus
der Wurge herun
tergezogen
(verlangert)

Satteldach, bei
dem nur der obere
Teil des Giebels
abgewalmt 1st

Freistehende Ne-
benbauten werden
in der Regel mit
Satteldach verse-
hen

Pultdächer in der
Regel bei Anbauten
an Hauptbauten

Nebenbaute in der Regel mit flacheren Dachneigungen (mindestens jedoch 20°aT.)

Sarteldach Schleppdach

. . . mit Quergiebel Kruppelwalmdach

1/7

Satteldach Pultdach
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(Ziffern 16.2 und 16.3 des ZR) Anhang 2

Definition der Dachaulbauten

Prinzipskizze Definition der Frontfläche
gem. Ziffer 16.3

Safteldachgaube I
Schleppgaube if 7
Dreiecksgaube
(Kleingaube)

Halbmondgaube
(Kleingaube)

Definition der Lichtfläche
gem. Ziffer 16.3

Liegendes Dachfenster %ii
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(Ziffern 12.1 und 12.2 des ZR) Anhang 3

Fassadenhöhe

OK rohe Tragkonstruktion
exkl. Dachhaut

max 1.0Cm

L höchster Punkt des ge
wachsenen Terrains
gewachsenes Terrain
gestaltetes Terrain

Gebäudeprofil

G)
-C
:0

:c
.0

0

a,
-C
:0
-C
C
a,

0
0
Cu

Gebäudeprofil

Wohnbauten (Kernbauten) ,- ‘.

_

OK rohe Tragkonstruktion ,/‘

exklusiv Dachhaut

:: .::::::, :::. :.:

. :::::.::::::.•:::

Gebäudehöhe

OK roher Boden EG —

_____

Sockelgeschosshohe

tiefster Punkt des ge
wachsenen .

Gewerbebauten
(Gewerbezone KG)

‘ 0K rohe Tragkonstruktion

,/\
exkl. Dachhaut

\\ _

OK rohe Tragkonstruktion
exkl. Dachhaut

_z hp.:
gewachsenes Terrain
gestaltetes Terrain . :.::::::: :::::::...::..::::.:::::::::::::::::::::::::: ::..:.::

hOchster Punkt des ge
wachsenen Terrains
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(Ziffer 12.1.2 des ZR)

Abgrabungen an Gebäuden

Anhang 4

Situation

b

A

b— — . . — . — . .]

Abgrabung bis zur HäIfte des
Gebaudeumfanges zutssig,
jedoch hOchstens bis zu dem
in den Zonenspezifischen Be-
stimmungen (lv.) angegebe
nen Mass.

::::. ::;:. ::::.

Querschnitt A-A

Das Sockelgeschoss darf nur
bis zum Mass der zulässigen
Sockelgeschosshohe in Er-
Schenung treten.

.

gewachsenes Terrain

gestaltetes Terrain

Für Garageneinfahrten und Hauseingänge kOnnen Ausnahmen
gestattet werden.
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VI. Beschlüsse

via Beschlüsse

Gemeinde

Beschluss des Gemeinderates:

Beschluss der Einwohnergemeindeversammlung:

Referendu msfrist:

Urnenabstimmung:

Publikation der Planauflage rn Amtsblatt Nr. 29 vom

Planauflage:

17. April 2001

11. Juni 2001

12. Juni 2001 — 1 1 . Juli 2001 (ncht genutzt)

19. Juli 2001

20. Juli 2001 — 20. August 2001

Vom Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft genehmigt
mit Beschluss Nr.8/ vom ,

Publikation des Regierungsratsbeschlusses rn Amtsblatt Nr.L??vom d5 1’

Der Landschreiber:

7

Namens des Gemeinderates ,/
Der Prãsident: Der Gemeinde erw ter:

Kanton
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